
Konkurs eröffnet ist, so können die Ge-
sellschaftsgläubiger im Konkurs des Teil-
habers nur den im Konkurs der Kollektiv-
gesellschaft unbezahlt gebliebenen Teil ih-
rer Forderung geltend machen (Art. 218
Abs. 1 SchKG). Nicht verlangt wird, dass
der Konkurs gleichzeitig eröffnet wird1.
Auch der Kollektivgesellschafter kann Ge-
sellschaftsgläubiger sein, allerdings mit
den in Art. 570 Abs. 2 genannten Schran-
ken (lit. c hiernach).
Es wird somit zuerst der Gesellschafts-
konkurs abgewickelt, in welchem die Ge-
sellschaftsgläubiger ihre Forderungen in
vollem Umfang eingeben können. Im an-
schliessenden Konkursverfahren über die
Gesellschafter können die direkten Gläu-
biger des Gesellschaftsgläubigers ihre
ganze Forderung anmelden, die Gesell-
schaftsgläubiger nur den im Konkurs der
Kollektivgesellschaft erlittenen Verlust.
Für die Restforderung haften die einzel-
nen Gesellschafter solidarisch und es gel-
ten die Bestimmungen von Art. 216 und
217 SchKG (Art. 218 Abs. 1 SchKG)2. 
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1. Kurzdarstellung der Behandlung
der Kollektivgesellschaft

1.1 Die gesellschaftsrechtlichen
Bestimmungen
Die Normen der Kollektivgesellschaft se-
hen vor, dass die Gesellschafter für alle Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft solidarisch
und mit ihrem ganzen Vermögen haften
(Art. 568 Abs. 1 OR). Nach Abs. 2 von Art.
568 OR kann der einzelne Gesellschafter
für Gesellschaftsschulden allerdings erst
dann persönlich belangt werden, wenn er
selbst in Konkurs geraten oder wenn die
Gesellschaft aufgelöst oder erfolglos be-
trieben worden ist. Es handelt sich somit
um eine subsidäre Haftung. Der Konkurs
der Gesellschaft hat nicht den Konkurs der
einzelnen Gesellschafter zur Folge, ebenso
wenig wie der Konkurs eines Gesellschaf-
ters den Konkurs der Gesellschaft nach sich
zieht (Art. 571 Abs. 1 und 2 OR), obwohl
dies teilweise die wirtschaftliche Konse-
quenz sein kann. Im übrigen wird für die
Rechte der Gesellschaftsgläubiger im Kon-
kurs explizit auf die Vorschriften des
Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über
Schuldbetreibung und Konkurs (Art. 571
Abs. 3 OR) verwiesen. 

1.2 Die konkursrechtlichen Bestim-
mungen
Vorab stellt Art. 39 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG
fest, dass die Kollektivgesellschaft kon-
kursfähig ist. Aufgrund der einschlägigen
besonderen Haftungsverhältnisse können
folgende Fälle unterschieden werden:

a) Gleichzeitiger Konkurs über Kollek-
tivgesellschaft und Gesellschafter (Art.
218 Abs. 1 SchKG)
Wenn über die Kollektivgesellschaft und
einen Teilhaber derselben gleichzeitig der
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Der Konkurs einer Kollektivgesellschaft und/oder der Kollektivgesellschafter findet aufgrund
der besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse eine spezielle Regelung in Art. 218 SchKG.
Demgegenüber finden sich für das Nachlassverfahren der Kollektivgesellschaft keine ein-
schlägigen Bestimmungen. Aufgrund der Besonderheiten des Nachlassverfahrens, inbe-
sondere auch beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, welcher dem Konkurs am
nächsten kommt, kann Art. 218 SchKG beim Nachlassverfahren der Kollektivgesellschaft
nicht, resp. nur teilweise, analog angewendet werden.

1 so auch SchKG-STÄUBLI/DUBACHER, Art. 218 N 5
2 AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrecht, Bern, 1997, § 42 N 50
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b) Konkurs des Gesellschafters ohne
Konkurs der Kollektivgesellschaft (Art.
218 Abs. 1 SchKG)
Die Gesellschaftsgläubiger können ihre
gesamten Forderungen im Konkurs des
Teilhabers eingeben, wenn nur über die-
sen und nicht über die Kollektivgesell-
schaft der Konkurs eröffnet wird. Der Kon-
kursmasse stehen dann die dem Bürgen
gemäss Art. 215 SchKG gewährten Rück-
griffsrechte zu (Art. 218 Abs. 2 SchKG). Im
Status der Konkursmasse des Teilhabers ist
auch aufzunehmen, was ihm an Zinsen,
Honorar, Gewinn und Liquidationsanteil
(Art. 588 OR) aus dem Gesellschaftsver-
hältnis zukommt (Art. 572 Abs. 2 OR). 
Der Grundsatz der subsidiären Haftung
wird hier durchbrochen3. Erhalten die
Gesellschaftsgläubiger für ihre Forderung
im Konkurs des Teilhabers eine Konkurs-
dividende, wird diese als Teilzahlung i.S.v.
Art. 217 SchKG behandelt 4. Dementspre-
chend kann der Gesellschaftsgläubiger im
Konkurs der Kollektivgesellschaft die For-
derung in ihrem vollem ursprünglichen
Betrag eingeben und diese kann entspre-
chend aufgenommen werden.

c) Ausschliesslicher Konkurs der Kollek-
tivgesellschaft (Art. 570 OR)
Es findet sich diesbezüglich keine beson-
dere Bestimmung im SchKG. Laut Art. 570
Abs. 1 OR haben aber die Gläubiger der
Gesellschaft Anspruch darauf, aus dem
Gesellschaftvermögen unter Ausschluss
der Privatgläubiger der einzelnen Gesell-
schafter befriedigt zu werden. Die Gesell-
schafter können lediglich ihre Ansprüche
auf verfallene Zinsen sowie auf Forderun-
gen von Honorar oder für Ersatz von im
Interesse der Gesellschaft gemachten
Auslagen am Konkurs der Kollektivgesell-
schaft teilnehmen, nicht aber mit ihrer
Kapitaleinlage und laufenden Zinsen.
(Art. 570 Abs. 2 OR). 

2. Die Kollektivgesellschaft im
Nachlassverfahren

2.1 Merkmale und Besonderheiten des
Nachlassverfahrens
Gegenstand der Abhandlung ist das ge-
richtliche Nachlassverfahren. Dem gegen-

über steht der aussergerichtliche Nach-
lassvertrag, der sich im besonderen beim
Zustandekommen (Zustimmung sämt-
licher Gläubiger) unterscheidet und keine
staatliche «Kontrolle» bei der Durchfüh-
rung vorsieht, welche die Gläubigerinter-
essen schützt. Bei den gerichtlichen Nach-
lassverfahren unterscheidet man den
Stundungsvergleich, den Prozent- oder
Dividendenvergleich (ordentliches Nach-
lassverfahren) und den Liquidationsver-
gleich (Nachlassvertrag mit Vermögens-
abtretung). Der Stundungsvergleich fällt
hier ausser Betracht, da er die vollständi-
ge Befriedigung der Gläubiger nach einem
bestimmten Zeitplan und somit keinen
Verzicht der Gläubiger auf einen Teil ihrer
Forderung vorsieht. 

Vorab wird allgemein die Kollektivge-
sellschaft im Nachlassverfahren behan-
delt, bevor die besonderen Konstellatio-
nen des gleichzeitigen Nachlassverfahrens
oder des alleinigen Nachlassverfahrens
des Gesellschafters erörtert werden.

2.2 Die Kollektivgesellschaft und
der Nachlassvertrag mit Vermögens-
abtretung
Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtre-
tung ist, im Gegensatz zum Konkursver-
fahren, ein Verfahren, durch welches der
Schuldner mittels Abtretung eines be-
stimmten Teils seiner Vermögenswerte
(Aktiven und Passiven) seine Schulden til-
gen kann. Aus dem unbezahlt gebliebenen
Rest des Nachlassverfahrens resultiert
kein Verlustschein (im Gegensatz zum
Konkursverfahren, Art. 265 SchKG). Der
Nachlassvertrag ist für sämtliche Gläubi-
ger verbindlich. Gewiss hat der Nachlass-
vertrag mit Vermögensabtretung gewisse
Ähnlichkeiten mit dem Konkursverfahren,
was zur Folge hat, dass konkursrechtliche
Bestimmungen, wo es sich rechtfertigt, auf
den Nachlassvertrag mit Vermögensabtre-
tung analog angewendet werden können5.
Insbesondere wird die Kollektivgesell-
schaft nach durchgeführtem Nachlassver-
fahren liquidiert. Allerdings ist ein cha-
rakteristisches Merkmal des Nachlass-
vertrages mit Vermögensabtretung die
befreiende und vermittelnde Wirkung,
welche zur Folge hat, dass im Prinzip die
Gläubiger auf die Teile, für welche der

Schuldner befreit wurde, keinen Zugriff
mehr haben. Besonderes Merkmal ist so-
mit das «nachlassen». Vorrang im Ver-
hältnis zu den konkursähnlichen Merk-
malen hat dieses befreiende und ver-
mittelnde Merkmal des Nachlassver-
trages, was auch das Bundesgericht rich-
tigerweise festhält6. Dies hat zur Folge,
dass die Gesellschaftsgläubiger durch ei-
nen Nachlassvertrag der Kollektivgesell-
schaft den unbezahlt gebliebenen Rest aus
der Vermögensabtretung nicht bei den
Kollektivgesellschaftern geltend machen
können. 

Das Bundesgericht hält deshalb fest,
dass ein Nachlassvertrag mit Vermögens-
abtretung zwischen einer Kollektivgesell-
schaft und deren Gläubiger die Kollektiv-
gesellschafter von den Gesellschaftsschul-
den befreit und dass die befreiende
Wirkung von Amtes wegen eintritt und im
Nachlassvertrag und im Bestätigungsent-
scheid nicht besonders erwähnt zu wer-
den braucht7. 

2.3 Die Kollektivgesellschaft und
der Dividendenvergleich
Beim ordentlichen Nachlassvertrag wird
angegeben, wieweit die Gläubiger auf ihre
Forderungen gegenüber der Kollektivge-
sellschaft verzichten und wie die Ver-
pflichtungen des Schuldners erfüllt und
allenfalls sichergestellt werden (Art. 314
Abs. 1 SchKG). Im Gegensatz zum Liqui-
dationsvergleich bleibt die Kollektivge-
sellschaft bestehen. Die Gläubiger ver-
zichten definitiv auf einen Teil ihrer For-
derung. Dieser Teil kann deshalb
definitionsgemäss nicht bei den einzelnen
Teilhabern gefordert werden und zwar
weder in einem gleichzeitigen Konkurs-
oder Nachlassverfahren des Teilhabers
noch in einem später eröffneten Konkurs-
oder Nachlassverfahren. Systematisch
richtig erhalten die Gläubiger keine Ver-
lustscheine für den unbezahlt gebliebe-
nen Rest im Gegensatz zum Konkursver-
lustschein beim Konkursverfahren. Das
Bundesgericht kommt auch beim ordent-
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lichen Nachlassverfahren zum Schluss,
dass das befreiende Element bei den Kon-
sequenzen für die Kollektivgesellschafter
überwiegt. Die befreiende Wirkung tritt
von Amtes wegen ein und muss nicht im
Nachlassvertrag oder Bestätigungsent-
scheid erwähnt werden8. 

2.4  Art. 303 SchKG
Nach Art. 303 SchKG wahren die Gläubi-
ger, welche dem Nachlassvertrag nicht zu-
gestimmt haben, sämtliche Rechte gegen
Mitschuldner, Bürgen und Gewährspflich-
tige (Art. 216 SchKG). Absatz 2 erklärt,
dass ein Gläubiger, der dem Nachlassver-
trag zugestimmt hat, seine Rechte gegen
die genannten Personen wahrt, sofern er
ihnen mindestens 10 Tage vor der Gläubi-
gerversammlung deren Ort und Zeit mit-
geteilt und ihnen die Abtretung seiner
Forderung gegen Zahlung angeboten hat
(Art. 114, 147, 501 OR). 

Aufgrund dieser Bestimmung könnte
man versucht sein zu schliessen, dass sich
die Gesellschaftsgläubiger mittels dieser
Bestimmung die Haftung des Kollektivge-
sellschafters sichern. Die Aufzählung in
Art. 303 SchKG ist zwar nicht abschlies-
send, denn als Mitverpflichteter wird be-
handelt, wer sich solidarisch oder subsi-
diär zugunsten des Schuldners in rechts-
verbindlicher Form verpflichtet hat, ohne
dass er selbst am Nachlassverfahren mit-
wirkt oder mitwirken kann9. Sie kann
allerdings für die Kollektivgesellschafter
nicht zur Anwendung gelangen, da gerade
sie den Nachlassvertrag der Kollektivge-
sellschaft abgeschlossen haben und somit
ausnahmsweise ihre Garantie beschrän-
ken, die sie sonst den Gläubigern gewäh-
ren10. 

2.5  Art. 568 Abs. 3 OR
Art. 568 Abs. 3 OR bestimmt, dass der ein-
zelne Gesellschafter für Gesellschafts-
schulden erst dann persönlich belangt
werden kann, wenn er selbst in Konkurs
geraten oder wenn die Gesellschaft aufge-
löst oder erfolglos betrieben worden ist.
Diese Bestimmung findet ebenfalls keine
Anwendung, da der Nachlassvertrag nicht
erwähnt ist und der dort erwähnten
fruchtlosen Betreibung nicht angeglichen
werden kann (BGE 109 III 129). Im übri-

gen schliesst gerade die Natur des Nach-
lassverfahrens, wie bereits gesehen, die
Anwendung dieser Bestimmung aus.

2.6  Gleichzeitiger Nachlass über
Kollektivgesellschaft und Gesellschafter
a) Allgemeines
Die gewonne Erkenntnis, dass ein Gesell-
schaftsschuldner seinen unbezahlt geblie-
benen Rest nicht beim Gesellschafter gel-
tend machen kann, hat somit direkten
Einfluss auf die Fälle, in denen die Kollek-
tivgesellschaft in Nachlass und gleichzeitig
der oder die Kollektivgesellschafter in
Nachlass (oder Konkurs) stehen. Somit
kann Art. 218 Abs. 1 SchKG weder beim
ordentlichen Nachlassvertrag noch beim
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
der Kollektivgesellschaft analog angewen-
det werden11. Dies bedeutet, dass im
Nachlassverfahren oder im Konkursver-
fahren des Kollektivgesellschafters, die
Gesellschaftsgläubiger unberücksichtigt
bleiben und bei einer allfälliger Forde-
rungsanmeldung im Kollokationsplan ab-
gewiesen werden müssen. Im Nachlass-
verfahren des Gesellschafters muss darü-
ber hinaus berücksichtigt werden, dass
bei rechtzeitiger Anmeldung dieser For-
derungen, beim Richter anlässlich der
Einreichung des Sachwalterberichts al-
lenfalls beantragt wird, diese bei der Be-
rechnung des Quorums nicht zu berück-
sichtigen, da sie im Kollokationsplan oh-
nehin abgewiesen werden müssen, falls
diese Forderung mangels Zustimmung
der betr. Gläubiger das Zustandekommen
des Quorums gefährdet. 

Die Gesellschaftsgläubiger werden auf-
grund des Haftungsausschlusses der Ge-
sellschafter im Falle des Nachlassverfah-
rens der Kollektivgesellschaft geneigt sein,
ihre Zustimmung zu verweigern, was je
nach Fall zum Scheitern eines solchen und
zur Konkurseröffnung führt. 

b) Koordinierte Nachlassverfahren als
Lösung für die Gesellschaftsgläubiger
Insbesondere die Grossgesellschaftsgläu-
biger können massgebend das Zustande-
kommen des Nachlassvertrages der Kol-
lektivgesellschaft beeinflussen. Je nach
Zusammensetzung der Gläubiger, kann
auch ein abgesprochenes Vorgehen von

kleineren Gläubigern hinsichtlich der
Stimmen beim Quorum den Nachlassver-
trag gefährden.

Um gleichwohl auf das Vermögen der
Gesellschafter greifen und somit dem
Nachlassvertrag zustimmen zu können,
haben die Gesellschaftsgläubiger die Mög-
lichkeit, ihre Zustimmung zum Nachlass-
vertrag der Kollektivgesellschaft davon ab-
hängig zu machen, dass der/die Kollektiv-
gesellschafter ebenfalls ein Nachlassver-
fahren durchführen, soweit dies noch
nicht eröffnet ist und der aus diesem Ver-
fahren erzielte Überschuss in die Nach-
lassmasse der Kollektivgesellschaft über-
geführt wird. Praktische Voraussetzung
ist, dass die verschiedenen Nachlassver-
fahren vom gleichen Sachwalter durchge-
führt werden, damit die Koordination ge-
währleistet werden kann. Gegenüber den
Konkursverfahren bieten die auf diese Art
koordiniert durchgeführten Nachlass-
verfahren den Vorteil, dass die Verfahren
der Kollektivgesellschafter nicht den Ab-
schluss des Konkursverfahrens der Kol-
lektivgesellschaft abwarten müssen, um
ihre Verfahren abzuschliessen resp.
durchzuführen. Im übrigen gewährleistet
diese Möglichkeit, dass die Vorteile eines
Nachlassverfahrens auch bei der Kollek-
tivgesellschaft zur Verfügung stehen und
nicht von vornherein aufgrund des Aus-
schlusses einer direkten Beanspruchung
eines Gesellschafters, von den Gesell-
schaftsgläubigern als unpraktikabel abge-
lehnt werden und sie es vorziehen, ein
Konkursverfahren durchzuführen. In der
Praxis bieten die Nachlassverfahren ein
flexibleres Vorgehen bei der Verwertung
und ziehen meist einen geringeren Wert-
zerfall nach sich als ein Konkursver-
fahren. 

Dieses Vorgehen mag in der Praxis selt-
same Nachlassverfahren hervorrufen, bei
welchen die Nachlassdividende in den
Nachlassverfahren der Gesellschafter teil-
weise weit über 100 % und mehr errei-
chen können. Auf den ersten Blick stellt
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sich die Frage nach dem Sinn eines Nach-
lassverfahrens, wenn keine Gläubiger zu
schaden kommen und erst noch ein Über-
schuss erzielt wird. Verständlich werden
diese Ergebnisse nur im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung der diversen Nach-
lassverfahren der Kollektivgesellschaft
und ihrer Gesellschafter. Dies untermau-
ert, dass ein koordiniertes Vorgehen von
Seiten der Sachwalterin wichtig ist. Bereits
beim Einreichen des Stundungsgesuchs
ist auf die Möglichkeit der koordinierten
Nachlasse aufmerksam zu machen, falls
die Verhandlungen mit den Gläubigern
und den Gesellschaftern noch nicht so
weit sind. Von Vorteil ist, wenn die ver-
schiedenen Nachlassgesuche gleichzeitig
eingereicht und in den jeweiligen Gesu-
chen bereits auf die anderen hingewiesen
und die Zusammenhänge aufgezeigt wer-
den können. Wenn möglich sollten die
Gläubigerversammlungen nacheinander
abgehalten werden. Die Sachwalterbe-
richte gemäss Art. 304 SchKG müssen un-
bedingt gleichzeitig beim Nachlassgericht
eingereicht werden, um dem Nachlass-
richter zu ermöglichen, sich ein Gesamt-
bild über diese koordinierten Nachlass-
verfahren zu machen und die adäquaten
Bestätigungsentscheide aufeinander abge-
stimmt gleichzeitig zu fällen. In diesen Be-
richten ist die Abhängigkeit der einzelnen
Nachlassverfahren voneinander aufzu-
zeigen.

Dieses Vorgehen steht im Einklang mit
der höchstrichterlichen Rechtsprechung,
welche im Hinblick auf die Befreiung der
Kollektivgesellschafter durch das Nach-
lassverfahren der Kollektivgesellschaft
dem Nachlassgericht, welches über die
Bestätigung des Nachlassvertrages befin-
det, anratet, die Möglichkeiten der Gesell-
schafter genau zu prüfen. Im weiteren sei
es angezeigt, beim Abschluss eines Nach-
lassvertrages mit einer Kollektivgesell-
schaft die Gesellschaftsgläubiger von der
Befreiung der Gesellschafter zu informie-
ren, damit sie sich ihrer Rechte und der
Konsequenzen eines solchen Vertrages
mit dem Schuldner bewusst sind12.

c) Konsolidierte Nachlassverfahren
Die unter lit. b) aufgezeichnete Lösung
der koordinierten Nachlassverfahren ent-

spricht nicht dem konsolidierten Nach-
lassverfahren, bei welchem man das ge-
samte Vermögen (Aktiven und Passiven)
der Kollektivgesellschaft und der Kollek-
tivgesellschafter zusammenfassen würde
und so eine Nachlassmasse erhält, an der
sämtliche Gläubiger der genannten Nach-
lassschuldner partizipieren würden. Ein
konsolidiertes Nachlassverfahren ist,
ebenso wie der konsolidierte Konkurs
(insbesondere bei Holdingstrukturen) im
schweizerischen Recht nicht vorgesehen.
Allerdings besteht beim Nachlassverfah-
ren die Möglichkeit, dass ein konsolidier-
ter Nachlass in den jeweiligen Nachlass-
verträgen vorgesehen und mittels Zustim-
mung zu den jeweiligen Nachlassver-
trägen von den Gläubigern auch gutge-
heissen wird. Ein solches Vorgehen könn-
te je nach Konstellation die eine oder an-
dere Gläubigergruppe benachteiligen,
falls dadurch die Dividende im Vergleich
zu einem reinen Nachlassverfahren ver-
ringert wird. 

2.7 Nachlassverfahren des Gesell-
schafters ohne Nachlassverfahren
der Kollektivgesellschaft
Befindet sich lediglich ein (oder mehre-
re) Gesellschafter in Nachlass (ohne dass
sich die Kollektivgesellschaft in Nachlass
befindet), so kommt Art. 218 Abs. 2
SchKG analog zur Anwendung, denn das
rechtliche Schicksal der Kollektivgesell-
schaft ist, wenn überhaupt, noch unge-
wiss. Wird z.B. über die Kollektivgesell-
schaft zu einem späteren Zeitpunkt der
Konkurs eröffnet, bedeutet dies, dass die
Gesellschaftsgläubiger gerade nicht auf ih-
re Forderungen aus dem unbezahlt ge-
bliebenen Rest mittels Nachlass verzich-
ten. Die Gesellschaftsgläubiger können
somit im Nachlassverfahren der Gesell-
schafter ihre Forderungen im vollem Be-
trage geltend machen. Der Nachlassmas-
se stehen dann die durch Art. 215 SchKG
dem Bürgen gewährten Rückgriffsrechte
zu und sie kann sich an der Gesellschaft
(und nicht gegenüber den übrigen Gesell-
schaftern) wie ein Bürge am Haupt-
schuldner schadlos halten13. Zur Nach-
lassmasse des Teilhabers gehören Zinsen,
Honorar, Gewinn und Liquidationsanteil
(Art. 588 OR), die ihm aus dem Gesell-

schaftsverhältnis zukommen (Art. 572
Abs. 2 OR). Die Liquidatorin kann die Ge-
sellschaft kündigen, um den Liquidations-
anteil zu realisieren (Art. 575 Abs. 1 OR).
Durch Befriedigung der Nachlassmasse
kann die Wirkung einer solchen Kün-
digung abgewendet werden (Art. 575
Abs. 3 OR).

Wird über die Kollektivgesellschaft spä-
ter ein Nachlassverfahren durchgeführt,
so stellt sich die Frage, ob dies einen Ein-
fluss auf das bereits laufende Verfahren
gegen den Kollektivgesellschafter hat.
Wird hier der Kollektivgesellschafter
ebenfalls noch befreit, wenn ein Nach-
lassvertrag über die Kollektivgesellschaft
zustande kommt? Eine Antwort auf diese
Frage ist nicht geregelt. Die Gesellschafts-
gläubiger haben ihre Forderungen im
Nachlassverfahren bereits eingegeben
und sind allenfalls bereits rechtskräftig im
Kollokationsplan zugelassen worden. Vom
Prinzip her ist davon auszugehen, dass die
Gesellschaftsgläubiger ihre Forderungen
im Nachlassverfahren des Gesellschafters
anmelden und dass die Forderungen
rechtskräftig kolloziert werden können,
wenn zuerst über diesen das Nachlassver-
fahren eröffnet wird. Der Nachlassmasse
des Kollektivgesellschafters bleibt immer-
hin das Rückgriffsrecht, welches diese im
Umfang der Befriedigung der Gesell-
schaftsgläubiger gegen die Kollektivge-
sellschaft, resp. deren Nachlassmasse,
hat. Im weiteren kann je nach Stand des
Verfahrens im Nachlassvertrag des Kol-
lektivgesellschafters eine spezielle Rege-
lung getroffen werden, was wiederum be-
dingt, dass die Nachlassverfahren koordi-
niert werden. Dies setzt voraus, dass der
Nachlassvertrag den Gläubigern des Kol-
lektivgesellschafters noch nicht unter-
breitet wurde. Die Gesellschaftsgläubiger
werden keiner Lösung zustimmen, bei der
sie auf das zusätzliche Haftungssubstrat
verzichten müssen. Sie werden somit im
Zweifelsfall der Variante Konkurs den Vor-
rang geben. Andererseits wird wirtschaft-
lich betrachtet der Nachlass des Kollektiv-
gesellschafters (auch ohne Berücksichti-
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gung der Gesellschaftsgläubigers) kaum
einen Überschuss abwerfen, wenn über
ihn bereits vor der Kollektivgesellschaft
ein Nachlassverfahren eröffnet wurde,
was auf die schlechte finanzielle Situation
des Gesellschafters hindeutet.
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Auszug eines koordinierten Nachlassvertrages im Hinblick auf
die Behandlung des Überschusses (Beispiel):
.
.
X.. Das Verwertungsergebnis wird, nach Abzug sämtlicher Massakosten, wie

folgt verwendet: 
X.1 zuerst zur Befriedigung aller rechtskräftig als privilegiert kollozierten

Forderungen,
X.2 nachher zur Befriedigung der restanzlichen Forderungsbeträge.

Die pfandgesicherten Forderungen werden vorab durch den Pfanderlös, nach
Abzug aller Kosten, bezahlt. Allfällige Pfandsausfälle fallen unter die Forderun-
gen gem.  Ziff. X.2 hievor.

Ein allfälliger Überschuss nach Bezahlung der Forderungen gem. Ziff. X.1-X.3
hievor wird als Aktivum in die Nachlassmasse der Kollektivgesellschaft XYZ über-
führt. 


